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richtung zu schaffen, der einerseits günstig in seiner Her-
stellung und Montage ist und andererseits keine besonde-
ren Ventileinrichtungen am Rad erfordert, wird vorgeschla-
gen, an einem Gehäuse des Radsensors ein schwenkbar 
gelagertes Gehäuseteil vorzusehen, wobei das Gehäuse-
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ist. Endseits des schwenkbar gelagerten Gehäuseteiles 
wie auch gegenüberliegend am Gehäuse ist jeweils ein 
Rippe vorgesehen. Zur Aufnahme der beiden Rippen sind 
an einer Felge als Bestandteil des Rades in einer Haltevor-
richtung korrespondierende Nuten vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Radsensor für 
eine Reifendruckkontrolleinrichtung mit Halterung.

Stand der Technik

[0002] Es ist beispielsweise bekannt, einen Rad-
sensor für eine Reifendruckkontrolleinrichtung so 
auszubilden, dass er fest mit einem Ventilkörperge-
häuse eines Rades verbunden ist. Dieser Reifen-
drucksensor wird gemeinsam mit dem Ventil am Rad 
befestigt, so dass keine gesonderte Halterung erfor-
derlich ist. Nachteilig hierbei ist, dass kein Stan-
dard-Ventilgehäuse aus Gummi verwendet werden 
kann, sondern dass aus Festigkeitsgründen ein ge-
sondertes, vollständig aus Metall gefertigtes Ventil-
gehäuse verwendet werden muss. Ferner ist es teil-
weise nicht möglich, das Ventilgehäuse bei Beschä-
digungen alleine auszutauschen, da es mit der Rad-
elektronik untrennbar verbunden ist. Die Radelektro-
nik ist schließlich nicht frei platzierbar, sondern ist 
systembedingt immer in der Nähe des Ventils ange-
ordnet.

Aufgabenstellung

[0003] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist 
es Aufgabe der Erfindung, einen Radsensor für eine 
Reifendruckkontrolleinrichtung zu schaffen, der ei-
nerseits günstig in seiner Herstellung und Montage 
ist und andererseits keine besonderen Ventileinrich-
tungen am Rad erfordert.

[0004] Diese Aufgabe wird mit den Merkmale des 
Anspruches 1 gelöst. Erfindungsgemäß wird vorge-
schlagen, an einem Gehäuse des Radsensors ein 
schwenkbar gelagertes Gehäuseteil vorzusehen, wo-
bei das Gehäuseteil über ein festsetzbares Spanne-
lement verschwenkbar ist. Endseits des schwenkbar 
gelagerten Gehäuseteiles wie auch gegenüberlie-
gend am Gehäuse ist jeweils eine Rippe vorgesehen. 
Zur Aufnahme der beiden Rippen sind an einer Felge 
als Bestandteil des Rades in einer Haltevorrichtung 
korrespondierende Nuten vorgesehen. Rippen und 
Nuten können selbstverständlich auch umgekehrt 
angeordnet sein. Zur Montage des Radsensors wird 
das Spannelement gelöst und der Radsensor in die 
an der Felge befestigte Haltevorrichtung eingelegt. 
Durch Betätigen des Spannelementes, vorzugsweise 
einer Schraube, wird das schwenkbar gelagerte Ge-
häuseteil verschwenkt, bis sich beide Rippen im Ein-
griff mit den Nuten befinden. Der Radsensor ist nun 
montiert und das Spannelement kann festgesetzt 
werden. Da der erfindungsgemäße Radsensor unab-
hängig vom Radventil am Rad befestigt ist, können 
konventionelle Radventile verwendet werden und der 
Radsensor kann frei an der Felge platziert werden. 
Die radseitige Haltevorrichtung kann sehr einfach 
und kostengünstig ausgeführt werden. Die hiermit er-

zielte Befestigung des Radsensors ist einerseits dau-
erhaft, andererseits kann der Radsensor im Repara-
turfall auch einfach gewechselt werden.

[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
sind in den Unteransprüchen beschrieben.

[0006] So wird vorgeschlagen, die Haltevorrichtung 
in der Felge selber auszubilden. Hierzu sind in der 
Felge Erhebungen vorzusehen, in die, beispielswei-
se durch Fräsen, die Nuten zur Aufnahme der Rippen 
des Radsensors eingearbeitet werden können. Diese 
Erhebungen können beim Guss der Felge hergestellt 
oder auch nachträglich aufgeschweißt werden. Ist 
beispielsweise an einer Felgenwandung genügend 
Material vorhanden, so kann hier auch unmittelbar 
eine Haltevorrichtung in Form einer Vertiefung einge-
arbeitet werden.

[0007] Alternativ kann die Haltevorrichtung separat 
hergestellt und an der Felge befestigt werden. Eine 
solche Haltevorrichtung kann beispielsweise im 
Kunststoffspritzgussverfahren sehr kostengünstig 
hergestellt werden. Durch Verkleben mit der Felge 
wird sie dauerhaft befestigt. Zur Aufnahme und 
gleichmäßigen Verteilung von überschüssigen Kleb-
stoff sind an der Unterseite der Haltevorrichtung Nu-
ten oder andere Vertiefungen eingearbeitet.

Ausführungsbeispiel

[0008] Die Erfindung ist nachstehend anhand der in 
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele nä-
her erläutert.

[0009] Es zeigen:

[0010] Fig. 1 den Radsensor in einer aufgeklebten 
Aufnahme,

[0011] Fig. 2 den Radsensor zwischen Erhebungen 
einer Felge,

[0012] Fig. 3 die Aufnahme nach Fig. 1 ohne den 
Radsensor,

[0013] Fig. 4 den Radsensors außerhalb der Auf-
nahme nach Fig. 1, und

[0014] Fig. 5 eine Unterseite der Aufnahme nach 
Fig. 1.

[0015] Der in Fig. 1 dargestellte Radsensor 1 ist im 
eingebauten Zustand in ein als Haltevorrichtung wir-
kendes Gehäuse 2 dargestellt, wobei das Gehäuse 2
auf die Innenseite einer Felge 3 aufgeklebt ist. Die 
Felge 3 ist Bestandteil eines nicht näher gezeigten 
Rades. Beim Aufkleben des Gehäuses 2 auf die Fel-
ge 3 wird auf die in Fig. 5 gezeigte Unterseite 19 des 
Gehäuses 2 Klebstoff aufgetragen. In die Unterseite 
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19 ist ein Netz aus Nuten 20 eingearbeitet, die den 
Klebstoff gleichmäßig verteilen und gegebenenfalls 
überschüssigen Klebstoff aufnehmen können. Fig. 2
zeigt denselben Radsensor 1 im eingebauten Zu-
stand, wobei hier an der Felge 3 als alternative Hal-
tevorrichtung zwei Erhebungen 4, 5 angeformt sind, 
zwischen denen der Radsensor 1 gehalten ist.

[0016] Fig. 3 zeigt das Gehäuse 2 im nicht einge-
bauten Zustand. Die Gestaltung einer Aufnahme 6 für 
den Radsensor 1 ist bei beiden Alternativen der Hal-
tevorrichtung – dem Gehäuse 1 (Fig. 1) und den Er-
hebungen 4, 5 (Fig. 2) – gleich. Die Aufnahme 6 be-
steht aus einer Vertiefung 7, die so groß ist, dass sie 
den Radsensor 1 vollständig aufnehmen kann. Zwei 
stirnseitige Wände der Vertiefung 7 sind mit Nuten 8, 
9 versehen. Zusätzlich ist an einer der Seitenwände 
eine Ausnehmung 10 vorgesehen, um ein Werkzeug 
einführen zu können.

[0017] Der in Fig. 4 außerhalb der Aufnahme 6 ge-
zeigte Radsensor 1 besteht aus einem ersten Gehäu-
seteil 11 und einem zweiten Gehäuseteil 12, wobei 
das zweite Gehäuseteil 12 über eine Schwenkachse 
13 am ersten Gehäuseteil 11 schwenkbar gelagert 
ist. Gegenüberliegend der Schwenkachse 13 ist am 
ersten Gehäuseteil 11 endseits eine Rippe 14 vorge-
sehen. Das zweite Gehäuseteil 12 weist gegenüber-
liegend der Schwenkachse 13 endseits eine weitere 
Rippe 15 auf. Ferner ist im zweiten Gehäuseteil 12
eine Gewindebohrung 16 zur Aufnahme einer Ma-
denschraube 18 vorgesehen.

[0018] An der Unterseite des ersten Gehäusesteils 
11 ist unterhalb der Lagerachse 13 eine quer verlau-
fende Rippe 17 angeordnet. Diese Rippe 17 dient ei-
nerseits als Anlagefläche für die Madenschraube 18
und andererseits zum Abstützen des ersten Gehäu-
seteiles 11 am Boden der Vertiefung 7.

[0019] Über die Madenschraube 18 können die bei-
den Gehäuseteile 11, 12 des Radsensors 1 gegen-
einander verschwenkt werden. Wird die Maden-
schraube 18 aus der Gewindebohrung 16 herausge-
dreht, so lässt sich das zweite Gehäuseteil 12 nach 
unten schwenken. In dieser Stellung kann der Rad-
sensor 1 in die Ausnehmung 7 eingeführt werden und 
die Rippe 14 wird im Eingriff mit der Nut 8 gebracht. 
Durch Eindrehen der Madenschraube 18 in die Ge-
windebohrung 16 wird nun der zweite Gehäuseteil 12
soweit verschwenkt, bis die Rippe 15 im Eingriff mit 
der Nut 9 ist. Durch weiteres Eindrehen der Maden-
schraube 18 und dadurch weiteres Verschwenken 
des zweiten Gehäuseteiles 12 wird der Radsensor 1
in der Vertiefung immer weiter nach unten gedrückt, 
bis die Rippe 17 am Boden der Ausnehmung 7 an-
liegt.

[0020] In diesem Zustand ist der Radsensor 1 im 
Gehäuse 2 sicher gehalten. Da er innerhalb der Aus-

nehmung 7 verspannt ist, kann er sich nicht bewe-
gen. Im Reparaturfall hingegen ist ein Austauschen 
des Radsensors 1 durch Lösen der Madenschraube 
18 einfach möglich. Die Madenschraube 18 ist so 
ausgeführt, dass sie festsetzbar und damit gegen 
selbsttätiges Lösen gesichert ist. Hierzu kann die Ma-
denschraube beispielsweise selbsthemmend ausge-
führt sein.

[0021] Die Befestigung in der alternativen Haltevor-
richtung zwischen den beiden Erhebungen 4, 5 er-
folgt in gleicher Weise. Die Erhebungen 4, 5 können 
dabei an der Felge 3 sowohl angegossen wie auch 
angeschweißt sein. Sie sind inenseits ebenfalls mit 
Nuten 8, 9 versehen.

Patentansprüche

1.  Radsensor für eine Reifendruckkontrolleinrich-
tung bestehend aus zwei schwenkbar miteinander 
verbundenen Gehäuseteilen ((11, 12), die jeweils 
endseits mit einer Rippe (14, 15) versehen sind, wo-
bei zwischen den Gehäuseteilen ein festsetzbares 
Spannelement (18) wirkt, mit einer Haltevorrichtung 
(4, 5, 6) mit zu den Rippen korrespondierende Nuten 
(8, 9).

2.  Radsensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haltevorrichtung aus Erhebungen 
(4, 5) besteht, die in einer Felge (3) eingeformt sind.

3.  Radsensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haltevorrichtung aus einer separa-
ten Aufnahme (6) besteht, wobei die Aufnahme (6) 
ein Kunststoffspritzgussteil ist und durch Verkleben 
an der Felge (3) befestigt ist.

4.  Radsensor nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Spann-
element (18) eine Schraube ist.

5.  Radsensor nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der Un-
terseite des ersten Gehäusesteils (11) unterhalb der 
Lagerachse 13 eine quer verlaufende Rippe 17 ange-
ordnet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
4/6



DE 10 2004 037 956 A1    2006.02.23
5/6



DE 10 2004 037 956 A1    2006.02.23
6/6


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

